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Wird es noch “Volks”-PCs geben?

VW, Axel Springer
und Bild streiten um
Markeneintrag „Volks“

Mit einem Rundumschlag
ließ sich VW die Bezeichnung
“Volks” im vergangenen Som-
mer in 45 Warenklassen schüt-
zen. Die Medienkonzerne Axel
Springer und T-Online hielten
den umfassenden Markenein-
trag für eine unzulässige Prä-
ventivmaßnahme, die Kon-
kurrenten an der Verwendung
der Bezeichnung hindern soll.
Als Betreiber der Internetplatt-
form Bild-T-Online.de nutzen
sie die Silbe „Volks“ ebenfalls,
um allerlei „Volks“-produkte
zu verkaufen.

Die Frage des Marken-
schutzes will die Bild T-Onli-
ne.de AG & Co. nun ein für
alle Mal klären. Wie das Han-
delsblatt berichtete, läuft vor
dem Hamburger Landgericht
derzeit ein Verfahren, dessen
Ausgang für Anfang April er-
wartet wird. Beim Deutschen
Patent- und Markenamt

(DPMA) reichte Bild T-Onli-
ne.de im Februar außerdem
eine Markenanmeldung für
„Volks“ ein und beantragte -
wie VW - Schutz in 45 Waren-
klassen.

Zu den Produkten, die
Bild-T-Online bisher unters
Volk brachte, zählen der
Volks-PC, das Volks-Handy,
der Volks-Spüler und viele
mehr. Die Kampagnen zu den
Volks-Artikeln wurden mit
Medienpartnern wie Media-
Markt oder Quelle durchge-
führt. Auch mit VW gab es
eine solche Zusammenarbeit,
um den Volks-Seat und Volks-
Bus zu vermarkten. Von Ko-
operation kann nun allerdings
keine Rede mehr sein. Zu Ein-
zelheiten der laufenden Ver-
handlungen und der Frage, um
welche Produkte und Waren-
klassen genau gestritten wird,
wollten sich die Streitparteien
bisher nicht äußern.
Quelle:
www.markenbusiness.de

Von „Auf Klassenfahrt“
bis „Träum weiter“ –

54 Titel-Ideen auf dem Weg zum Markt

Ein interessantes Segment
hat die Stünings Medien
GmbH aus Krefeld mit dem
Thema Klassenfahrten ins Vi-
sier genommen und gleich fünf
in diese Richtung gehende Ti-
tel-Ideen zum Schutz angemel-
det. Die Reiselust steht auch
beim Mandanten des Stuttgar-
ter Rechtsanwalts Joachim
Fauth im Mittelpunkt, der
„Traumhafte Wanderungen in
den Schweizer Alpen” mit “50
unvergessliche Touren mit
Berghotel-Komfort” zum
Schutz anmeldet.

Spannungsgeladen geht
der Privatsender K1 Kabel 1
mit fünf Thriller-Titel-Varian-
ten, unter anderem „Revela-
tions – die letzte Offenbarung“
oder „Sherlock Holmes – Der
Seidenstrumpfmörder“ in die
Osterwoche. Eher dokumenta-
risch ausgerichtet sind die Pro-
gramm-Inhal te vom

N O R D D E U T S C H E N
RUNDFUNK und vom Süd-
westrundfunk aus Mainz. Ers-
terem geht es um „Menschen
& Schlagzeilen – Was den
Norden bewegt“, letzterer
steigt mit „Echt antik“ noch
tiefer in die Historie ein.

Kulturelle Erbauung ver-
spricht der Titel „Brandenbur-
gische Wassermusik“, den die
Brandenburger Theater
GmbH realisieren möchte.
Dazu passt die „Rheinische
Nacht“ von Domplatten Re-
cords aus Köln. Nicht allzu
wörtlich sollten die Leser den
Ausspruch „Träum weiter!“
nehmen, den die Kanzlei WU-
ESTHOFF & WUESTHOFF
aus München im Auftrag eines
Mandanten schützen möchte.
Viel Spaß beim Entdecken
weiterer Titel-Idden in dieser
Ausgabe des TITELSCHUTZ
ANZEIGERS. (ps)
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Diese Woche: 54 Titel
5 Singles

ALTERnativen in Frankfurt
Angie
Auf Klassenfahrt

Boerse@n-tv
Böse Mädchen
Brandenburger Wassermusik
Brandenburgische Wassermusik
Busch@n-tv

Das Schlimmste kommt noch
DB 10minuten
Der erste Tag
Der Kommissar und das Meer
DER TEUFEL IN DIR - LYING IN WAIT
DIE HEBAMME VOM TEGERNSEE
Die Mauer - Berlin ‘61
Disney Sudoku

Echt antik
EIN UNGLÜCK NAMENS EMMA

fame!
fame! magazin

Godesberger Vermögensunion

Heimspiel 2006 Der Fussballmanager
HILFE, DAD ALLEIN ZU HAUS
HILFE, EIN PATE OHNE NERVEN

Kann Das was?
Klasse Reisen
Klassenreise Journal
Klassenreise Magazin
Klassenreise-Planer

Markt & Menschen
Markt und Menschen
Meinung@n-tv
Menschen & Schlagzeilen

Was den Norden bewegt
Menschen und Schlagzeilen

Das bewegt den Norden
Mettmanner Allgemeine Zeitung

News@n-tv
‘ne geile Zeit

PEOPLE HEALTH MAGAZIN
PEOPLE HEALTH MAGAZINE

prima.dresden

Revelations -
die letzte Offenbarung

Rheinische Nacht

SeniorPartner
Magazin für Menschen
mit Lebenserfahrung

Sherlock Holmes -
Der Seidenstrumpfmörder

sport@n-tv

Talk@n-tv
Teleboerse@n-tv
Träum weiter!
Traumhafte Wanderungen

in den Schweizer Alpen

Uniking

Wirtschaft@n-tv

Zu Tisch bei Freunden

Der Titelschutz Anzeiger mit Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 768 erscheint am 19.04.2006 Anzeigenschluss: 13.04.2006, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 769 erscheint am 25.04.2006 Anzeigenschluss: 21.04.2006, 10 Uhr

www.titelschutzanzeiger.de • Fon: +49 - 40 / 609 009 - 61 • Fax: +49 - 40 / 609 009 - 66
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zeichnungen würde der
Nutzer offizielle Informatio-
nen erwarten. Das gewählte
Verfahren sei prozessual güns-
tiger weil es rasch gehe und
kostengünstiger sei. Zudem
biete es den Vorteil, dass die
Domain im Erfolgsfall einfach
übertragen wird. „Wenn wir
verlieren, gehen wir vor die or-

dentlichen Gerichte.“ Doch
unklar ist derzeit, wie weit der
Schutz geographischer Be-
zeichnungen gehen kann. Sind
nur die Ländernamen in Origi-
nalsprache erfasst oder auch
Länderbezeichnungen in ande-
ren Sprachen?

Quelle.
www.markenbusiness.de

Leitentscheidung der WIPO
zu Ländernamen steht bevor

Die Schweiz kämpft um
schweiz.ch – Kaum ein
Land hat umfassenden
Domainschutz

Können geographische
Bezeichnungen nur für land-
wirtschaftliche Produkte ver-
wendet werden, fragt die
WIPO (World Intellectual
Property Organization) auf ih-
rer Internetseite und gibt die
Antwort gleich selbst: Nein.
Als Beispiel verwenden die
WIPO-Autoren die Begriffe
Switzerland und Swiss. Doch
ausgerechnet dieses Beispiel ist
schlecht gewählt, wie der Streit
um die Domain schweiz.ch
zeigt. Die Schweizer Regierung
hat ein Streitschlichtungsver-
fahren bei der WIPO bean-
tragt, mit dem sie die Heraus-
gabe der Domain „schweiz.ch“
erreichen will. Immerhin han-
delt es sich um den offiziellen
Namen des Landes unter der
Länderkennung „ch“ zu der die
Schweiz weltweit bekannt ist.
Tendenz zum e-government
– Wird es ein Leitverfahren?

„Unter der Adresse sollen
offizielle Informationen über
die Schweiz gebündelt wer-
den“, sagt Thomas Sägesser,
Leiter der Sektion Recht in der
schweizer Bundeskanzlei, der
das WIPO-Verfahren als ein
Leitverfahren für die zahlrei-
chen kommerziell betriebenen
Webseiten zu Länderdomains,
unter denen die Internetnutzer
aber allgemeine Informationen
erwarten würden, sieht. Dies
gehe mit der Tendenz zum
e-government einher. In der
Schweiz werden für diesen
Zweck die Webseiten http://
www.admin.ch/ und www.
ch.ch benutzt, die für eine
Nutzung per Direkteingabe
kaum geeignet sind. Der Inha-
ber von „schweiz.ch“ hat auch
die italienische sowie die fran-

zösische Version der lukrativen
Domain angemeldet, doch der
Inhalt ist auf allen Seiten
gleich. Auf den Webseiten be-
treibt er hauptsächlich einen
Internetshop, in dem u.a.
T-Shirts und Handylogos an-
geboten werden. Außerdem
vergibt er auch Internetadres-
sen unter den genannten Do-
mains. Wer scrollt und sich die
Seite genau ansieht, findet
auch Links zu den offiziellen
Seiten der Schweiz. Auch Ab-
kürzungen sind interessant:
www.brd.de. Weltweit haben
nur wenige Länder die entspre-
chenden Ländernamen recht-
zeitig schützen lassen, meist
waren technisch versierte In-
ternetnutzer der ersten und
zweiten Stunde schneller.

Auf „schweiz.ch“ wird bei-
spielsweise eine Nutzung der
Domain bereits seit 1997 ange-
geben. Und selbst die nordeu-
ropäischen Staaten, die die
jeweiligen Domains in ihren
Landessprachen meist besit-
zen, haben keinen umfassen-
den Domainschutz, wie das
Beispiel www.brd.de zeigt. Die
Domain wird derzeit bei dem
Domainvermittler Sedo ange-
boten.
Streitschlichtungsverfahren
gehen rasch und sind billig

Geographische Bezeich-
nungen werden durch interna-
tionale Verträge wie die Pariser
Verbandsübereinkunft oder
die Artikel 22 bis 24 des
TRIPS-Abkommens (Tra-
de-Related Aspects of Intellec-
tua l Property Rights)
geschützt. Doch der spezielle
Schutz der Herkunftsbezeich-
nungen werde von der schwei-
zer Regierung nicht bemüht:
„Wir leiten unser Recht an der
Domain aus dem Namens-
recht ab“, so Thomas Sägesser.
Gerade bei geographischen Be-

“Open Access”:
Neuland für Juristen?

“Open Access” ist eine Be-
wegung, die den freinen Aus-
tausch wissenschaftl icher
Erkenntnisse fördert. Aufsätze
und Berichte von Wissen-
schaftlern sollen im Internet
für jedermann kostenlos zu-
gänglich sein. Hochschulbibli-
otheken, mit ihren ohnehin
begrenzten Budgets, sollen
neueste Forschungsergebnisse
nicht erst von wissenschaftli-
chen Verlagen kaufen müssen.

Doch für den Autoren und
seinen Rechtsberater stellt sich
die Frage, wie er seine Arbeit
im Netz frei publizieren kann
ohne gleich auf alle Rechte an
der Weiterverwendung der
Veröfftlichung zu verzichten.

Der Jurist Dr. Gerald Spindler
hat jetzt im Rahmen eines For-
schungsprojekts der Universi-
tät Göttingen eine Studie zu
den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen veröffentlicht.

Die Studie befasst sich
nach einer Einführung in das
Urheberrecht, auch mit den
Nutzungseinschränkungen
wie die Creative-Commons-
Lizenz oder die Digital Peer
Publishing License.

Die Studie “Rechtliche
Rahmenbedingungen von
Open-Access-Publikationen”
kann - natürlich - kostenlos als
e-book heruntergeladen wer-
den: www.lehrstuhl-spind-
ler.uni-goettingen.de.(AL)

Googles AdWord-Praxis wieder vor Gericht

Vor dem Oberlandesge-
richt Hamburg wird zur Zeit
noch darüber beraten, ob Goo-
gles AdWord-Werbepraxis die
Markenrechte der Suchma-
schine Metaspinner verletzt
oder nicht. In Frankreich fällte
ein Gericht in einem Ad-
Word-Streit jetzt ein klares Ur-
teil zu Googles Ungunsten.
Die Hotelkette Méridien hatte
dem Unternehmen Marken-
rechtsverletzung vorgeworfen,
weil es von ihr geschützte Na-
men als Schlüsselwörter an die
Konkurrenz verkaufte. Darun-
ter zahlreiche Variationen von
„Le Méridien” und „Méri-

dien”. Per Verordnung hatten
die Richter die französische
Google-Tochter bereits im ver-
gangenen Jahr dazu aufgefor-
dert, die Schlüsselwörter von
der Angebotsliste zu streichen
und bei der Ergebnisanzeige
auf die Generierung von Links
der Konkurrenz zu verzichten.
Nun fällte das Gericht in Nan-
terre sein Urteil. Danach hat
Google durch die kommerziel-
le Nutzung der geschützten
Markennamen und ihren Ver-
kauf als AdWords die Rechte
der internationalen Hotelkette
verletzt.
Quelle. markenbusiness.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Boerse@n-tv
Busch@n-tv
Talk@n-tv
News@n-tv
Teleboerse@n-tv
Meinung@n-tv
sport@n-tv
Wirtschaft@n-tv
Zu Tisch bei Freunden

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen (Online und Offline Dienste).

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Rechtsanwalt Prof. Dr. Alexander Freys,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Traumhafte Wanderungen in den
Schweizer Alpen

- 50 unvergessliche Touren mit Berghotel-Komfort
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Daten- und Tonträger, insbesondere Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

ALTERnativen in Frankfurt
Wenn Sie Hilfe oder Pflege brauchen …
Ein Ratgeber für ältere Menschen, Angehörige
und Betreuer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

BHF-BANK Stiftung,
Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Godesberger Vermögensunion
in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fern-
sehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als
Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich Off- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle
Medien, sonstige Multi-Media-Anwendungen, sowie Softwa-
reerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie
Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet, sowie öffentliche
Veranstaltungen.

Pauly Rechtsanwälte,
Kurt-Schumacher-Straße 16, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme Titelschutz in An-
spruch für:

SeniorPartner Magazin für Menschen
mit Lebenserfahrung

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Printmedien und Drucker-
zeugnisse, Film, Funk, Fernsehen, Softwareerzeugnisse, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, sowie für elektronische und digi-
tale Medien, insbesondere auch Off- und Onlinemedien aller Art.

Rechtsanwältin Bettina Eggert,
Dorfanger 13, 65191 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Disney Sudoku
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Zusammensetzungen, Wortverbin-
dungen und graphischen Darstellungen für alle Medien,
insbesondere für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse,
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Onli-
ne-Medien und -Produkte sowie Internet.

RAe Löffler - Wenzel - Sedelmeier,
Königstraße 1 A, 70173 Stuttgart
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Wiederholung und 50% Rabatt?

Möchten Sie Ihre Titelschutzanzeige
erneut schalten? Dann gewähren wir
auf die zweite inhaltsgleiche Anzeige
einen Rabatt von 50%.

Fon: 040 / 609 009 - 61

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Auf Klassenfahrt
Klassenreise Magazin
Klassenreise Journal
Klassenreise-Planer
Klasse Reisen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stünings Medien GmbH,
Dießemer Bruch 167, 47908 Krefeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Mettmanner Allgemeine Zeitung
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse und elektronische Medien ein-
schließlich Internet- und Mulitmedia-Anwendungen.

Rechtsanwältin Dr. Karen Rinsche,
Zülpicher Str. 10, 40196 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Brandenburgische Wassermusik
Brandenburger Wassermusik
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Brandenburger Theater GmbH,
Grabenstraße 14, 14778 Brandenburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Menschen & Schlagzeilen
Was den Norden bewegt

Menschen und Schlagzeilen
Das bewegt den Norden

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

prima.dresden
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Frank Peschel,
Lemsahler Landstraße 239, 22397 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Träum weiter!
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

WUESTHOFF & WUESTHOFF
Patent- und Rechtsanwälte,
Schweigerstraße 2, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Echt antik
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Onli-
ne-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Rheinische Nacht
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für Veranstaltungen, Ver-
anstaltungskonzepte und Präsentationen, Internetseiten, Pla-
kate, Flyer, Brochüren und alle anderen Print- und
Internetmedien, für Musikgruppen, Bands, Orchester und für
alle damit zusammenhängenden Medien, insbesondere Tonträ-
ger, Compilations und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom,
CD-I, DVD und MD (MiniDisc) und andere Datenträger sowie für
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, für Servicelei-
stungen, für Dienstleistungen, für Werbung.

DOMPLATTEN RECORDS,
Am Braunsacker 66, 50765 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
für die Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin in
Anspruch für:

DB 10minuten
in allen Schreibweisen, Zusammensetzungen, Darstellungsfor-
men und graphischen Gestaltungen zur Verwendung für alle
Medien, insbesondere für Printmedien und Druckerzeugnisse.

Deutsche Bahn AG, Markenmanagement / KMM,
Frankenallee 2-4, 60327 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz für
eine Mandantin in Anspruch für die Titel

PEOPLE HEALTH MAGAZIN
PEOPLE HEALTH MAGAZINE

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Ge-
staltungen, Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, insbesondere für Printmedien und/oder audiovisuelle
und/oder elektronische und/oder digitale Medien, Film, Fernse-
hen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich On-Line-Dienste
und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie
für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller
Art.

Rechtsanwalt Dr. Rudolf Griesam,
Südliche Auffahrtsallee 66, 80639 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Uniking
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und für alle Me-
dien (speziell Printmedien).

UNICUM Verlag GmbH,
Willy-Brandt-Platz 5-7, 44787 Bochum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

fame!
fame! magazin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Darstellungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
Bild- und Datenträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-
und Online-Dienste, Telekommunikationsdienstleistungen (ein-
schließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP), CD-ROM,
CD-I, DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate
sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Domain-Bezeich-
nungen im Internet und Intranet sowie Veranstaltungen, Events
und Dienstleistungen aller Art.

Rechtsanwalt Uwe Beller,
Volgersweg 4 A, 30175 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

DER TEUFEL IN DIR - LYING IN WAIT
Sherlock Holmes - Der

Seidenstrumpfmörder
HILFE, DAD ALLEIN ZU HAUS
HILFE, EIN PATE OHNE NERVEN
Revelations - die letzte Offenbarung
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

K1 Kabel 1 Fernsehen GmbH,
Gutenbergstraße 1, 85774 Unterföhring
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Markt & Menschen
Markt und Menschen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG,
Breiter Gang 10-16, Große Straße 17-19,
49074 Osnabrück

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Die Mauer - Berlin ‘61
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien
und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Diensten,
sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltun-
gen, Literatur- und  Druckerzeugnisse.

teamWorx Television & Film GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in

Anspruch für:

Das Schlimmste kommt noch
Angie
Böse Mädchen
‘ne geile Zeit
Der erste Tag
5 Singles
Kann das was?
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische und digita-
le Medien und Netzwerke einschließlich Off-line und
On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle Medien, sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger al-
ler Art, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising, öf-
fentliche Veranstaltungen, Literatur- und Druckerzeugnisse al-
ler Art und Form.

Sony Pictures
Film und Fernseh Produktions GmbH,
An der Hasenkaule 22, 50354 Hürth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Heimspiel 2006 Der Fussballmanager
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

TGC The Games Company Worldwide,
Wachsmuthstraße 3, 13467 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Kommissar und das Meer
DIE HEBAMME VOM TEGERNSEE
EIN UNGLÜCK NAMENS EMMA

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing
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